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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Gesetz betreffend die Abwehr und 
Tilgung vo� T i er seuchen geändert und 
das Bundesgesetz betreffend t·jaßnahmen 
zur Ab';lchr und Ti 1 g!:ng der bei Haus­
und \>!ilr: lk�.ni!lchen so'::ie bei Hasen auf­
tretenden �yxomatose aufgehoben wird 
(Tierseuchengcsetznovelle 1987) 
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Der vorliegende Entwurf , der eine Anpassung des Tierseuchengesetzes an veterinät'­

medizinische Fortschritte, sowie die Neugestaltung einiger rechtlicher Bestimmun­

gen, die sich zwischenzeitlich als verbesserungswUrdig erwi�sen haben, vorsiehtl 

wird vom Österreichischen Arbeiterkammertag grundsätzlich begrUBt. 

Zu den einzelnen Be�:tir.:mungen \'Jird wie fOlgt Ste1"l ung genommen: 

Zu § 12 Abs 2 

Oie be a bsi chtigte vorbeugende Impfung gegen Tierseuchen landwirtschaftlicher 

Nutztiere und Sportpferde ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

In dieser Besti�nung fehlt jedoch die Definition, wer zu dieser Anzeige ver­
nf'lir+1h."t i<:t· n':>Y'ijb'::"� Il;r.a"s i,..1· ;:'1z�:."n�I,,",'1 d �f3 2S :1ußel' <:po','{-pferden auch t .. • . ........ � ...... ..... . � ..... � ....... �t -.A ..... , 1 U -:J..., _11 ..... I'I\-t 1''-1 , ..... 1 ...... _ '-' 

andere nicht landwirtschaftlich g2nutzte Pferde gibt (Fiaker- und Fuhrwerker­

pferdc, Schaustcllerpf�rde und Zirkuspferde). 
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Zu § 12 Abs 3 : 

Den Tierärzten wird eine Frist bis zum 30. Juni d Folgejahres zur schriftli­
chen detaillierten Meldung aller im Laufe eines Kalenderjahres durchgefUhrten 
Schutzimpfungen eingeräumt. Diese Frist läßt jedoch Nachteile fUr die statisti­
sche GesamtUbersicht des Veterinärwesens und letztlich auch fUr die Steuerbar­
keit des Impfgeschehens erwarten, da in der Praxis die zeitliche Koordination 
zwischen den Neldungen der Tierärzte, der DatenUbermittlung der Ämter der Lan­
desregierung an das Bundesministerium und des zu erstellenden Veterinärjahres­
berichtes nicht gegeben ist. Die Konsequenz daraus wäre�. daß das gesamte Impf­
geschehen jeweil s erst zvrei Jahre im tiachhi nei n umfassend dOkument i ert ist. 
Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Meldefrist der Tierärzte bis längstens 
10. Jänner des folgenden Jahres zu begrenzen. 

Zu § 15a 

llier wird unter anderem das Verbot der VerfUtterung von Speiseresten aus Flug­
zeugen, Speisewagen und SchiffskUchen normiert. Auch Touristenbusse mit ßord­
verpflegung sollten in dieses,Verbot einbezogen w�rden. Des weiteren ist auch 
die Abgabe zur VerfUtterung zu verbieten. Offen bleibt im Entwurf, wer fUr 
die schadlose Beseitigung von Speiseresten verantwortlich ist. 

Zu § 17 Abs 3 

Der ersatzlosen Streichung des § 17 Abs 3 wird von seiten des Österreichischen 
Arbeiterkammertages nicht zugestimmt. 

Der Wegfall der Belehrungen Uber die Krankheitscl'scheinungen, welche den Ver­
dacht auf bestimmte Tierseuchen begrUnden, Uberl�ßt die Anzeigepflicht der 
alleinigen subjektiven Beul'teilung des Anzeigepflichtigen. Das Fehlen von 
klaren Kriterien fUr die Anzeigepflicht wUrde zu einer Rechtsunsicherheit 
und in weiterer Folge zu verspäteten Anzeigen oder sogar zu Unterlassungen 
von Anzeigen fUhren. Nur die rechtzeitige Anzeige eines Seuchenverdachtes 
ermöglicht es aber, alle Vorkehrungen zur Weiteryerbreitung einer Seuche 
auch schon bei begrUndeten Verdachtsfällen, einzuleiten. 
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Zum Artikel II, welcher nunmehr die Verordnung betreffend die Abwehr und 

Tilgung der ansteckenden Krankheiten der Bienen zum Bundesgesetz erhebt, 

wird wie folgt Stellung genommen: 

Im Hinblick auf die unterschiedliche Beurteilung von Krankheitsgeschehen 

und Bekämpfungsmöglichkeiten sollte § 1 Abs 1 lauten: II� • •  3} die durch 

Acarapis Woodi hervorgerufene Acariose-Milbenseuche; 4) die durch die Milbe 

Varroa Jacobsoni hervorgerufene Varroatose-Milbenseuche." 

Zu § 6 

Dieser sollte lauten: "Die Behandlung" Reinigung und Desinfektion ist nach 

den behörlich angeordneten Verfahren vom Besitzer der befallenen Bienenvölker 

vorzunehmen. 11 

Zu § 10 Abs 1 

Der dem § 10 Abs folgende Satz ist zu streichen und an dessen Stelle ist 

in § 4 die Regelung so zu treffen, daß die Varroatose nicht unter Sperre 

gestellt wird. Da die Varroatose in Österreich bereits flächendeckend ver­

breitet ist und auch noch gesund erscheinende. Völk�r oft lange vor dem 

Milbennachweis schon infiziert sein können, erscheint es sinnvoll, die 

Sperre auf die Accariose einzuschränken und die Varroatose grundsätzlich 

von Sperrmaßnahmen auszunehmen.· 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 
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